
 
 

Seite 1 von 2 

 

Entschädigungsregelung für ehrenamtliche Tätigkeiten in der beruflichen Bildung der 
IHK Mittleres Ruhrgebiet 

 
Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet hat am 
5. Dezember 2024 gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts 
der Industrie- und Handelskammern (IHKG) vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I, S. 920), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 7. August 2021 (BGBl. I S. 
3306), in Verbindung mit § 40 Absatz 6 Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I, S. 920), das zuletzt durch Artikel 10a des 
Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 217) geändert worden ist, folgende 
Neufassung der Entschädigungsregelung für ehrenamtliche Tätigkeiten in der beruflichen 
Bildung beschlossen: 
 
 

§1 Anwendungsbereich 
 

Die Mitglieder aller Prüfungsausschüsse, des Berufsbildungsausschusses, der Schlichtungs-
ausschüsse und die zu Prüfzwecken herangezogenen Personen in der Berufsbildung sind 
ehrenamtlich tätig (Anspruchsberechtigte). Sie erhalten, soweit eine Entschädigung nicht von 
anderer Seite gezahlt wird, für bare Auslagen und Zeitversäumnis eine angemessene 
Entschädigung. 
 
 

§ 2 Zeitversäumnis und Höhe der Entschädigung, Nutzungsrechte 
 

(1) Eine Entschädigung für die Anspruchsberechtigten wird für Zeitversäumnisse gewährt. 

Als Zeitversäumnisse gelten: 

• die Anwesenheitszeiten bei der Prüfung oder in Besprechungen und die Zeiten für die 
Hin- und Rückfahrt 

• die Zeiten für Prüfungsvorbereitungen z.B. Aufgabenerstellung, Ausarbeitung von 
Fragestellungen für Fachgespräche u.a. 

• die Korrektur und Bewertung der schriftlichen Prüfungen 

• Bearbeitungszeiten für Zulassungsentscheidungen  

• Zeitaufwand für Stellungnahmen von Widersprüchen 

• Fahrtzeiten für den Transport von Prüfungsunterlagen  

• Teilnahme an der von der IHK angebotenen Schulungen für Prüferinnen und Prüfer  
 

(2) Die Entschädigung für Zeitversäumnisse wird pauschal auf 12,00 Euro je Stunde 
festgesetzt. 
 
(3) Die pauschale Entschädigung in Höhe von 12,00 Euro je Stunde deckt sämtliche 
anfallenden Aufwendungen ab. Dies umfasst alle Aufwendungen für An- und Abreise, 
einschließlich der Kosten für die Benutzung öffentlicher, regelmäßig verkehrender 
Beförderungsmittel sowie Fahrtkosten bei Nutzung eines eigenen Personenkraftwagens und 
anfallende Parkgebühren. Ebenfalls in der Pauschale enthalten ist eine 
Verpflegungspauschale. 
 
(4) Darüber hinausgehende Entschädigungen werden nicht gewährt.   
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(5) Mit Zahlung der Entschädigung für das Erstellen oder Überarbeiten von Prüfungsaufgaben 
inklusive Lösungshinweisen erhält die IHK Mittleres Ruhrgebiet durch 
Genehmigungserklärung des Erstellers für alle denkbaren Nutzungsarten das unentgeltliche, 
ausschließliche, räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht an den 
Prüfungsaufgaben nach den geltenden Vorschriften des Urhebergesetzes.  
 
 

§ 3 Sonstige Tätigkeiten  
 

Für prüfungsrelevante Tätigkeiten, die nicht ausdrücklich geregelt sind, wird nach vorheriger 
Vereinbarung mit der IHK Mittleres Ruhrgebiet eine Entschädigung entsprechend § 2 gewährt.  
 
 

§ 4 Geltendmachung und Erlöschen des Anspruchs, Steuern und Abgaben 
 

(1) Die Entschädigungsansprüche sind über das Online-Prüferportal der IHK Mittleres 
Ruhrgebiet unter Einreichung der Originalbelege bzw. Hochladen der Belege im Online-
Prüferportal von den Anspruchsberechtigten geltend zu machen. 
 
(2) Die Entschädigungsansprüche für Mitglieder des Berufsbildungsausschusses und der 
Schlichtungsausschüsse sind auf dem jeweils geltenden Formular geltend zu machen. 
 
(3) Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht binnen eines Jahres, nachdem er 
entstanden ist, bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet geltend gemacht wird. 
 
(4) Für die Abführung von Steuern und Abgaben aufgrund der gewährten Entschädigungen ist 
der Anspruchsberechtigte selbst verantwortlich. 
 
 

§ 5 Inkrafttreten  
 

Diese Entschädigungsregelung tritt am 1. Februar 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Entschädigungsregelung für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten in der beruflichen Bildung 
vom 3. Dezember 2019 außer Kraft. Entschädigungen für Tätigkeiten vor dem 1. Februar 2025 
werden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Tätigkeit gültigen Entschädigungsregelung 
gewährt.  
 
 
Bochum, 5. Dezember 2024 
 
 
gez.        gez. 
Philipp Böhme      Michael Bergmann 
Präsident       Hauptgeschäftsführer 
 
 
Neufassung der Entschädigungsregelung für ehrenamtliche Tätigkeiten in der beruflichen 
Bildung der IHK Mittleres Ruhrgebiet gemäß Beschluss der Vollversammlung vom 5. 
Dezember 2024 genehmigt durch das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen am 6. Januar 2025 (Az. 216/2024-0009020) – 
verkündet im Bundesanzeiger am 21. Januar 2025.  


